
Satzung Munich Spatzen e.V.
§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr(1) Der Verein führt den Namen Munich Spatzen,nach der Eintragung in das Vereinsregister mit dem Zusatz "e. V.".(2) Der Verein hat seinen Sitz in München.(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.(4) Der Verein ist Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes e.V.(BLSV). Durch die Mitgliedschaft von Einzelpersonen zum Verein wird dieZugehörigkeit der Einzelpersonen zum Bayerischen Landes-Sportverbande.V. vermittelt.
§ 2 Vereinszweck und Gemeinnützigkeit(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports.(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zweckeim Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftlicheZwecke.Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendetwerden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. DerVerein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck desVereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungenbegünstigen.Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruchauf das Vereinsvermögen.Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglichdem Bayerischen Landes-Sportverband e. V. und den betroffenenSportfachverbänden an.
§ 3 Vereinstätigkeit(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks erfolgt durch die Ausübung derSportart Flag Football, insbesondere durcha) die Abhaltung von geordneten Trainingseinheiten,b) den Einsatz sachgemäß vorgebildeter Übungsleiter:innen,c) die Durchführung von sportlichen Veranstaltungen sowied) die regelmäßige Teilnahme an nationalen und internationalen Meisterschaftenund Turnieren.(2) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.(3) Die Verwirklichung der satzungsgemäßen Zwecke erfolgt unterBerücksichtigung der Belange des Umwelt- und Naturschutzes, soweit dies ohneBeeinträchtigung eines effizienten Sportbetriebes möglich ist.



§ 4 Vergütungen für die Vereinstätigkeit(1) Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt,soweit nicht diese Satzung etwas anderes bestimmt.(2) Bei Bedarf können Vereinsämter im Rahmen der haushaltsrechtlichenMöglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegenZahlung einer angemessenen - auch pauschalierten - Aufwandsentschädigungausgeübt werden.(3) Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit nach Absatz (2)trifft die Mitgliederversammlung. Gleiches gilt für die Vertragsinhalte unddie Vertragsbeendigung.(4) Der Vorstand ist ermächtigt, Tätigkeiten für den Verein gegen Zahlung einerangemessenen Vergütung oder Aufwandsentschädigung zu beauftragen.Maßgebend ist die Haushaltslage des Vereins.(5) Zur Erledigung der Geschäftsführungsaufgaben und zur Führung derGeschäftsstelle ist der Vorstand ermächtigt, im Rahmen der haushaltsrechtlichenMöglichkeiten, hauptamtlich Beschäftigte anzustellen.(6) Im Übrigen haben die Mitarbeitenden des Vereins einenAufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB für solche Aufwendungen, dieihnen durchdie Tätigkeit für den Verein entstanden sind.(7) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von31 Tagen nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Erstattungenwerden nur gewährt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und Aufstellungen,die prüffähig sein müssen, nachgewiesen werden.(8) Von der Mitgliederversammlung kann beschlossen werden, dieAufwandsentschädigung nach Absatz 2 und den Aufwendungsersatz nachAbsatz 6im Rahmen der steuerrechtlichen Möglichkeiten auf Pauschalbeträge undPauschalsätze zu begrenzen.(9) Weitere Einzelheiten regelt die Finanzordnungdes Vereins, die vom Vor-stand erlassen und geändert wird.
§ 5 Mitgliedschaft(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. MitBeschlussfassung beginnt die Mitgliedschaft. Der Aufnahmeantrag Minder-jähriger bedarf der Unterschrift gesetzlicher Vertretung.(3) Wird der Aufnahmeantrag abgelehnt, kann schriftlich Widerspruch eingelegtwerden. Über den Widerspruch entscheidet die nächste ordentlicheMitgliederversammlung.(4) Die Übertragung des Stimmrechtes ist nicht möglich.(5) Mitglieder haben erst mit Vollendung des 18. Lebensjahres passivesWahlrecht.(6) Stimmberechtigt sind Vereinsmitglieder ab dem vollendeten 14. Lebensjahr.



§ 6 Beendigung der Mitgliedschaft und Ordnungsmaßnahmen(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Mit derBeendigung der Mitgliedschaft enden automatisch von dem Betroffenen aus-geübte Vereinsämter.(2) Der dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklärende Austritt ist jederzeitzum Ende des Geschäftsjahres unter Einhaltung einer Frist von einem Monatmöglich. Unterjährige Austritte jeweils zum Ende des Quartals sind in Härtefällenauf begründeten Antrag möglich. Über den Antrag entscheidet der Vorstand(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein auf Antrag eines anderen Mitglieds odereines Organs ausgeschlossen werden,a) wenn das Mitglied trotz schriftlicher Mahnung seiner Beitragspflichtnicht nachgekommen ist,b) wenn das Mitglied in erheblicher Weise gegen den Vereinszweck verstößt,c) wenn das Mitglied wiederholt in grober Weise gegen die Vereinssatzungund/oder Ordnungen bzw. gegen die Interessen des Vereins odergegen Beschlüsse und/oder Anordnungen der Vereinsorgane verstößt,d) wenn es sich unehrenhaft verhält, sowohl innerhalb als auch außer-halb des Vereinslebens,e) wenn das Mitglied die Amtsfähigkeit (§ 45 StGB) verliert.(4) Über den Ausschluss entscheidet die Mitgliederversammlung mitZweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Dem Mitglied ist vorherGelegenheit zur Äußerung zu geben.(5) Alle Beschlüsse sind dem betroffenen Vereinsmitglied mittelseingeschriebenen Briefes oder per Boten zuzustellen; die Wirkung des Aus-schlussbeschlusses tritt jedoch bereits mit der Beschlussfassung ein.(6) Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem Mit-gliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem Mit-gliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Beitragspflichten, bleibenhiervon jedoch unberührt.



§ 7 Beiträge(1) Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag(Geldbeitrag) zu leisten.(2) Die Aufnahmegebühr/die Beiträge sowie deren Fälligkeit werden von derMitgliederversammlung festgesetzt; die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein.Die Beiträge dürfen nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der Mit-gliedschaft ausgeschlossen wäre. Einem Mitglied, das unverschuldet in einefinanzielle Notlage geraten ist, kann der Betrag gestundet oder für dieZeit der Notlage ganz oder teilweise erlassen werden. Über ein Stundungs- oderErlassgesuch entscheidet der Vorstand.(3) Bei einem begründeten Finanzbedarf des Vereines kann die Erhebung einerzusätzlichen Umlage in Form einer Geldleistung beschlossen werden. Diesedarf das 5-fache eines Jahresbeitrages nicht überschreiten. Eine Staffelungentsprechend der Beitragsordnung ist möglich.(4) Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindungund der Anschrift mitzuteilen.(5) Mitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, tragen den erhöhtenVerwaltungsaufwand des Vereins durch eine Bearbeitungsgebühr,die der Vorstand durch Beschluss festsetzt.(6) Bei einem unterjährigen Eintritt wird der Beitrag quartalsmäßig für dieverbleibenden Quartale des Jahres berechnet. Bei einem unterjährigen Austrittschuldet das Mitglied den Beitrag quartalsmäßig für die bereits vergangenenQuartale des Jahres.(7) Einem Mitglied, welches sich ehrenamtlich um die Verwirklichung desVereinszwecks verdient macht, kann der Beitrag in voller Höhe oder teilweiseerlassen werden. Über eine Erlassung und deren Höhe entscheidet der Vorstand.

§ 8 Organe des VereinesOrgane des Vereines sind:• der Vorstand• die Mitgliederversammlung



§ 9 Vorstand(1) Der Vorstand besteht aus dem• 1. Vorsitz• 2. Vorsitz• Finanzverwaltung• Protokollführung
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitz alleinoder durch den 2. Vorsitz, Finanzverwaltung und Protokollführung jeweilszu zweit vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB).(3) Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf dieDauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßenNeuwahl des Vorstandes im Amt. Vorstandsmitglieder können ihr Amt jederzeitniederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitglied desVorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist von derMitgliederversammlung für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitgliedhinzu zu wählen.(4) Wiederwahl ist möglich.(5) Verschiedene Vorstandsämter können von einer Person nur dannwahrgenommen werden, wenn ein Vorstandsmitglied frühzeitig ausscheidet unddieses Amt durch eine Nachwahl nicht besetzt werden kann. Das gilt je-doch nur bis zur nächsten Mitgliederversammlung. Insbesondere könnenjedoch Vorstandsmitglieder kein weiteres Amt in einem Aufsichtsorgan desVereines wahrnehmen.(6) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis gilt,dass der Vorstand zum Abschluss von Rechtsgeschäften jeglicher Art miteinem Geschäftswert von mehr als € 7.500,00 für den Einzelfall bzw. beiDauerschuldverhältnissen im Jahresgeschäftswert von mehr als €7.500,00 der vorherigen Zustimmung durch die Mitgliederversammlungbedarf.(7) Der Vorstand ist, unabhängig davon, ob alle Vorstandsämter besetzt sind,beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder anwesend sind.(8) Die Abgeltung des Aufwendungsersatzes ist in der Finanzordnung desVereins geregelt.(9) Vorstandsmitglieder nach § 9 Abs. 1 können nur Vereinsmitglieder werden.(10) Der Vorstand kann zu seiner Funktion eine Geschäftsordnung mitGeschäftsverteilung eigenständig erlassen.



§ 10 Mitgliederversammlung(1) Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal im Kalenderjahrstatt. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung muss stattfinden,wenn dies von einem Fünftel der Vereinsmitglieder schriftlich und unterAngabe der Gründe und des Zwecks beim Vorstand beantragt wird. Über dieForm der Mitgliederversammlung, in Präsenz, virtuell oder hybrider Form,entscheidet der Vorstand. Die Form der Mitgliederversammlung wird mit derEinladung bekanntgegeben.(2) Die Einberufung zu allen Mitgliederversammlungen erfolgt zwei Wochenvor dem Versammlungstermin durch den Vorstand. Mit der schriftlichenEinberufung ist gleichzeitig die Tagesordnung bekannt zu geben, in der diezur Abstimmung gestellten Anträge ihrem wesentlichen Inhalt nach zubezeichnen sind. Das Einladungsschreiben gilt als zugegangen, wenn es andie letzte vom Vereinsmitglied bekannt gegebene Adresse/E-Mail Adressegerichtet ist. Als schriftliche Einladung gilt auch die elektronische Post perE-Mail.Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist die Mitgliederversammlung ohneRücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.(3) Die Mitgliederversammlung entscheidet bei Beschlüssen und Wahlen miteinfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen, soweit die Satzungnichts anderes bestimmt. Stimmenthaltung wird als ungültige Stimme gezählt.Beschlüsse über die Änderung der Satzung bedürfen derDreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Änderungdes Vereinszwecks erfordert die Zustimmung von 9/10 der abgegebenengültigen Stimmen.(4) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitz, bei dessen Verhinderungvom 2. Vorsitz, bei dessen Verhinderung von einem anderen Mitglied desVorstands geleitet. Ist kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt dieVersammlung den Leiter.(5) Die Art der Abstimmung wird durch die Versammlungsleitung festgelegt.Eine geheime Abstimmung ist, wenn ein Drittel der erschienenenstimmberechtigten Mitglieder dies beantragt.(6) Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheitenzuständig:a) Wahl, Abberufung und Entlastung des Vorstandes,b) Wahl und Abberufung der zwei Kassenprüfer:innen und Entgegennahme desKassenberichtes,c) Beschlussfassung über Änderung der Satzung, über Vereinsauflösungund über Vereinsordnungen,d) Beschlussfassung über das Beitragswesen,e) Beschlussfassung über die Rücklagenbildung,f) Beschlussfassung über die Auflösung von Abteilungen,g) Beschlussfassung über die Ernennung vonEhrenmitgliedern/Ehrenvorsitzenden auf Vorschlag des Vorstandes,h) weitere Aufgaben, soweit sich diese aus der Satzung oder nach Gesetzergeben bzw. Gegenstand der Tagesordnung sind.(7) Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Dieseist vom Sitzungsleiter und vom Protokollführer zu unterzeichnen.



§ 11 Kassenprüfung(1) Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von einem Jahr gewähltenzwei Prüfenden überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereines inrechnerischer und sachlicher Hinsicht. Den Prüfenden sind sämtliche relevantenUnterlagen und Informationen zur Verfügung zu stellen.Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu berichten.(2) Scheidet ein Mitglied der Kassenprüfung während laufender Amtszeit aus,so führt die Kassenprüfung bis zum Ende der Wahlperiode das sich nochim Amt befindliche Mitglied durch.(3) Sonderprüfungen sind möglich.(4) Art und Umfang der Kassenprüfung sowie die Veranlassung vonSonderprüfungen sind in der Finanzordnung geregelt.
§ 12 Haftung(1) Ehrenamtlich Tätige und Organ- oder Amtstragende, deren Vergütung diein § 3 Nr. 26 und § 3 Nr. 26 a EStG vorgesehenen Höchstgrenzen im Jahrnicht übersteigt, haften für Schäden gegenüber Mitgliedern und gegen-über dem Verein, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit verursachen,nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.(2) Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht fürfahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung desSports, aus der Teilnahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzungvon Anlagen oder Einrichtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schädennicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.



§ 13 Datenschutz(1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereines und derVerpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV) [und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigenSportfachverbänden] ergeben, werden im Verein unter Beachtung derrechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzesneue Fassung (BDSG) folgende personenbezogene Daten vonVereinsmitgliedern [Funktionstragende, Übungsleitende und Wettkampfgericht]digital gespeichert:• Name,• Adresse,• Nationalität,• Geburtsort,• Geburtsdatum,• Geschlecht,• Telefonnummer,• E-Mailadresse,• Bankverbindung,• Mitgliedschaft in anderen Vereinen,• Zeiten der Vereinszugehörigkeit.
(2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den VereinTätigen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen alsdem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten,bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen.Diese Pflicht besteht auch nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus demVerein fort.
(3) Als Mitglied des BLSV ist der Verein verpflichtet, im Rahmen derBestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV zu melden:• Name,• Vorname• Geburtsdatum,• Geschlecht,• Nationalität,• Sportartenzugehörigkeit,,Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV.
Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnungzu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs-und Organisationszwecke bzw. zur Durchführung desWettkampfbetriebes die erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitgliederebenfalls zur Verfügung gestellt.
(4) Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangender Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nichtzu anderen Zwecken verwendet werden, Mitgliedern Funktionstragenden,Übungsleitenden und Wettkampfgericht bei Darlegung eines berechtigtenInteresses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.



(5) Der Munich-Spatzen e.V. veröffentlicht bei Vorliegen einer vom Mitgliedunterzeichneten Einwilligungserklärung Daten wie Namen, Geburtsdatum,Vereinsmitgliedschaft, Fotos und Videoaufnahmen über Trainingseinheiten,Turniere, Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder in vereinsinternenMitteilungen und auf seiner Webseite; die Daten werden zu diesem Zweckauch an Print- und elektronische Medien weitergegeben.
Jedes Mitglied kann nach der Unterzeichnung der Einwilligungserklärungjederzeit gegenüber dem Munich Spatzen e.V. der Veröffentlichung bzw.Weitergabe dieser Daten schriftlich widersprechen. In diesem Fall werdenkeine weiteren Daten über das Mitglied veröffentlicht und bereits bestehendeVeröffentlichungen auf der Webseite des Munich Spatzen e.V. gelöscht.
(6) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieserSatzung stimmen die Mitglieder der Verarbeitung (Erheben, Erfassen,Organisieren, Ordnen, Speichern, Anpassen, Verändern, Auslesen, Abfragen,Verwenden, Offenlegen, Übermitteln, Verbreiten, Abgleichen, Verknüpfen,Einschränken, Löschen, Vernichten) ihrer personenbezogenen Daten indem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu.Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgabenund Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein – abgesehenvon einer ausdrücklichen Einwilligung – nur erlaubt, sofern er aufgrund einerrechtlichen Verpflichtung, der Erfüllung eines Vertrages oder zur Wahrungberechtigter Interessen, sofern nicht die Interessen der betroffenenPersonen überwiegen, hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nichtstatthaft.
(7) Alle Mitglieder, Funktionstragenden, Übungsleitenden und das Wettkampf-gericht haben im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere derDSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zur eigenen Persongespeicherten Daten, den Empfangenden und den Zweck der Speicherungsowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung, Einschränkung, Wider-spruch und Übertragbarkeit der eigenen Daten
(8) Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Datengelöscht, sobald ihre Kenntnis nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einergesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspflicht unterliegen, werdenfür die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungspflichtentsprechend Satz 1 gelöscht.
(9) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignetetechnische und organisatorische Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt.
(10) Zur Überwachung der Datenschutzbestimmungen wird vom Vorstand eineDatenschutzstelle eingerichtet, sobald dieses rechtlich erforderlich ist.



§ 14 Auflösung des Vereines(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck undunter Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlungbeschlossen werden. In dieser Versammlung müssen vier Fünftel derstimmberechtigten Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung isteine Dreiviertelmehrheit der abgegebenen gültigenStimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht zustande, so istinnerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung einzuberufen, dieohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist.Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren,die dann die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben.(2) Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuer-begünstigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt mit der Maßgabe, eswiederum unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zuverwenden an den Verein zur Förderung des Zentralen Hochschulsports anden Hochschulen in München, Freising und Landshut e.V. oder für den Falldessen Ablehnung an die Landeshauptstadt München.
§ 15 SprachregelungWenn im Text der Satzung oder Ordnungen des Vereines beiFunktionsbezeichnungen die weibliche oder männliche Sprachform verwendetwird,so können unabhängig davon alle Ämter von Frauen und Männern besetztwerden.
§ 16 Inkrafttreten(1) Die Satzung wurde bei der Gründungsversammlung am 04.02.2018 inFreising beschlossen und tritt mit Eintragung in das Vereinsregister inKraft.
(2) Durch die vorstehende Satzung erlischt die bisher gültige Satzung.
(3) §13 der Satzung wurde geändert durch Beschluss der Mitgliederversammlungvom 16.05.2018. Die Änderung tritt mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.

München, 23.10.2024Vorstand Munich Spatzen e.V.


